
 

Bebauungsplan „Schubert Quartier“ Nr. A-2022-1B 
 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 26.09.2022, Frist bis 28.10.2022) 
 
 Träger öffentlicher Belange Stellung. 

vom 

Hinweise 
Anregungen 

Bedenken 
1 Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 21 13.10.2022 Hinweis 

2 Regierungspräsidium Stuttgart 
Straßenwesen und Verkehr 
 

17.10.2022 nein 

3 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe 
und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

20.10.2022 Hinweis 

4 Regionalverband Heilbronn-Franken 18.10.2022 kwB 
5 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Bau- und Umweltamt 10.10.2022 Hinweis 

6 Netze BW GmbH 26.09.2022 kwB 
7 EnBW Energie Baden-Württemberg AG   
8 Stadtwerke Crailsheim GmbH 10.10.2022 Hinweis 
9 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 

DonauRies GmbH 05.10.2022 kwB 

10 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 19.10.2022 nein 

11 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 14.10.2022 nein 

12 terranets bw GmbH 10.10.2022 kwB 
13 Bundesnetzagentur 

Referat 226/Richtfunk 
Gebäude über 20 m Höhe, 
Photovpltaikflächen 

  

14 Deutsche Telekom Technik GmbH   
15 unitymedia  

Kabel BW   

16 Handwerkskammer Heilbronn-Franken 26.09.2022 nein 
17 Industrie- und Handelskammer 

Heilbronn-Franken 24.10.2022 nein 

18 Kreisverkehr Schwäbisch Hall GmbH 27.09.2022 nein 
19 Gemeindeverwaltung Frankenhardt 

Rathaus Gründelhardt   

20 Gemeindeverwaltung Satteldorf   
21 Gemeindeverwaltung Stimpfach   
22 Stadtverwaltung Ilshofen   
23 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst   

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich; nb=nicht berührt/betroffen 
 
 
Öffentliche Auslegung vom 26.09.2022 bis einschließlich 28.10.2022 
 
Es wurden keine Stellungnahmen von Seiten der Bürgerschaft vorgebracht. 
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1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 21 
Stellungnahme vom 13.10.2022 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
Kenntnisnahme 
 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb hochwassergefährdeter Flächen. 
Prüfungen zu Starkregenereignissen sind in der Begründung in Kapitel 
5.3 dargelegt. 
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3.1 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 20.10.2022 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
 
 
Die Anmerkungen sind im Textteil unter den Hinweisen aufgenommen 
(siehe II.F) 
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Die Anmerkungen sind im Textteil unter den Hinweisen aufgenommen (siehe 
II.D) 
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5.1 Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt 
Stellungnahme vom 10.10.2022 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Die spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung liegt vor und hat keine 
Hinweise auf Gefährdungen des Artenschutzes ergeben. 
 
Der Landschaftsplan trifft im Plangebiet nur Aussagen zum Bestand 
(Gewerbe/Mischgebiet). 
 
Eine Eingrünung, verpflichtende Baumpflanzungen, Dachbegrünungen 
und insektenfreundliche Außenbeleuchtung sind festgesetzt. PV-Anlagen 
sind auf den begrünten Dachflächen möglich und verpflichtend nach 
Landesgesetzgebung. 

 

 
 

 
Die schalltechnische Untersuchung liegt vor und hat teilweise 
Überschreitungen der Lärmrichtwerte festgestellt. Daher sind 
schützende Festsetzungen getroffen (Textteil I.T) 
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8.1 Stadtwerke Crailsheim GmbH 
Stellungnahme vom 10.10.2022 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Die Erschließungsplanung erfolgt durch den Vorhabenträger mit den 
Stadtwerken. Eine Trafostation kann innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche errichtet werden. 
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Kenntnisnahme 

 

 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 

 
 

 
 
 
Kenntnisnahme 

 

 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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